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Donnerstag, 20.01.2022 
um 19.00 Uhr 
ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG 
Rathaus/Bürgersaal 
Aufgrund der aktuell geltenden 
Coronaverordnungen sind Be-
sucher nur in begrenzter Anzahl 
erlaubt und werden nur nach vor-
heriger Anmeldung zugelassen.  
Anmeldung bitte unter Tel.-Nr. 
07734 930230 
Derzeit gilt die 3G-Regel 

 Freitag, 24. Dezember, 22.30 Uhr 
CHRISTMETTE 
Bergkirche Büsingen 

Sonntag, 26.12.2021, 17.00 Uhr 
WEIHNACHTSSINGEN 
Bergkirche Büsingen 

Freitag, 31.12.2021, 22.30 Uhr 
JAHRESABSCHLUSS-ANDACHT 
Bergkirche Büsingen
  Jauchzet, frohlocket und preiset die Tage! 

In wenigen Tagen feiert die Welt das Weihnachtsfest. Die alte Sehnsucht nach Frieden, 
Sicherheit und einem gesunden Leben fi ndet in den Liedern, Texten und Brauchtum 
zur Weihnacht ihren langanhaltenden Widerhall. 

Adventskranz, Weihnachtsbaum, Lebkuchen und Festessen laden zum fröhlichen 
Zusammensein ein. In unserer Dorfgemeinschaft ist in diesem Jahr viel Schönes ge-
schehen. Von nachbarschaftlicher Hilfe über kleinere und größere Feste, Fortschritte 
bei den Bauvorhaben, wie dem neuen Seniorenwohnheim, dem Ausbau der Inner-
dorfbebauung, der Sanierung der Straßen im Stemmer, dem neuen Waldkindergar-
ten bis zum Abschluss der Innenrenovierung der Dorfkirche mit der Einweihung der 
neuen Doldorgel, diese ist übrigens im Netzwerk der „Deutschen Orgelstraße“ regis-
triert. 

Unsere Dorfgemeinschaft kann sich froh schätzen, all die vielen Aufgaben gut be-
wältigt zu haben. Wir sehen weiterhin voller Zuversicht in die Zukunft, hoff en auf ein 
schönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr in einer von Achtsamkeit und 
gegenseitiger Hilfe geprägten Dorfgemeinschaft. 

Frohe Festtage 
Ihr Pfarrer Matthias Stahlmann
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Ihr nächstes GEMEINDEBLATT erscheint am 2. Februar 2022 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis Mittwoch, 26.01.2022 um 13.00 Uhr, an gemeinde@buesingen.de 

GEMEINDEVERWALTUNG BÜSINGEN 
Internet: www.buesingen.de
E-mail: gemeinde@buesingen.de
Vorwahl: 07734-
deutsche Faxnummer 9302-50
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Mo., Di., Mi. u. Fr. 8.30 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Amt/Sachbearbeiter: Tel.-Nr.:
Telefonzentrale 93 02-0

Einwohnermelde-, Pass- und Fundamt,
Gewerbe
meldeamt@buesingen.de 93 02-29

Soziale Angelegenheiten, Renten
ritter@buesingen.de 93 02-26

Gemeindekasse 
steiner@buesingen.de 93 02-21
Rechnungsamt 
hilpert@buesingen.de 93 02-28

Kämmerei
baube@buesingen.de 9302-22
Sekretariat/Vorzimmer BM, Gemeindebrief, 
Homepage, Tourismus 
finsler@buesingen.de 93 02-30
Bürgermeisterin 
schraner@buesingen.de  93 02-31 
Hauptamt, Ordnungsamt, Friedhof, 
Standesamt, Grundbucheinsicht, Personal
fendrich@buesingen.de  9302-33 
Bausachen, Liegenschaften
brain@buesingen.de 9302-34 
Wassermeister
Herr Zimmermann 934064
mobil 0171 1242794
Schweizer Anschluss Gemeindeverwaltung 
Büsingen:
Telefon 052-634 00-20
Telefax 052-634 00-25

Vermietung Räume Bürgerhaus
Weber G. +49 175 4956005
weber@buesingen.de
Grundschule 6377
Kindertagesstätte 1404
scholz@buesingen.de

Förster Peter Baumann +49 7736 9248230
mobil +49 176 18001539

Jagdaufseher 
Helmut Weiss  +41 796853412

Öffnungszeiten Wertstoffplatz
Bauhofgelände Herblinger Str. 21
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag 8.30 - 10.30 Uhr
Es können folgende Wertstoffe und Abfälle entsorgt 
werden: Papier, Karton  Glas  Alteisen, Schrott, Altme-
tall  Elektrogeräte, Elektroschrott  Heckenschnitt, Äste  
Windeln, Konservendosen  Altkleider

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Büsingen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeisterin Vera Schraner oder der/die von ihr Beauftragte/n. 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für 
die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine 
Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil:  
Primo Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG,, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach,  Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

IMMER AKTUELL: www.buesingen.de

Grünmüll-Abfuhr- ab 07.00 Uhr 
(ab Dezember 14-täglich) 
Mittwoch, 22.12.2021 
Mittwoch, 05.01.2022 
Mittwoch, 19.01.2022 
 Mittwoch, 02.02.2022 

Schwarzkehricht-Abfuhr
 (14-täglich ab 13.00 Uhr) 
Donnerstag 30.12.2021 
Donnerstag, 13.01.2022 
Donnerstag, 27.01.2022 

Gelber Sack (ab 7.00 Uhr) 
Donnerstag, 13.01.2022 
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WICHTIGE RUFNUMMERN & TERMINE

Deutschland  (aus dem Deutschen Netz) 
Feuerwehr und ärztlicher Notruf  112 
Polizei Notruf  110 
Ärztlicher und zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  116117 
(wenn Hausarzt oder Zahnarzt nicht erreichbar) 
Hegau-Bodenseeklinik Singen  07731 890 
Polizeiposten Gottmadingen  07731 14370 
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg  0761 19240 
Tierrettung LV Südbaden e.V.  0160 5187715 

Schweiz  (aus dem Schweizer Netz) 
Feuerwehr  0049 7732 19222 
Polizei Notruf  117 
ärztlicher Notruf (Rettung)  144 
Notfallpraxis der Hausärzte  052 6343400 
(wenn Hausarzt nicht erreichtbar) 
  
Zahnärztlicher Notfalldienst  044 2893307 
Toxologisches Zentrum (Vergiftungen )  145 
Polizei Schaffhausen (nicht Notruf )  052 6242424 
Kantonsspital Schaffhausen 052 6343434 
Tierrettung Schaffhausen und Thurgau  076 4336063 
  
WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN IN SCHAFFHAUSEN 
Sasag (Kabelfernsehen)  052 6330177 
Stadtverwaltung Schaffhausen  052 6325111 
SH Power (Störungen und Wasserrohrbruch)  052 6241300
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Corona-Testmöglichkeit in Büsingen 
Herr Dr. med. dent. Gerd Biesecke bietet freundlicherweise für Büsin-
ger Bürger*innen kostenlose Corona-Schnelltests nach vorheriger Ter-
minabsprache an. 

Telefon aus D: 07734 97284 
Telefon aus CH: 052 6431322 

Die Gemeindeverwaltung bedankt sich herzlich für dieses Angebot. 

Jubilare des Monats 
Im Januar feiern folgende Jubilare Geburtstag: 

Herzlichen Glückwunsch 
Herr Olaf Fitzner 

zum 90. Geburtstag am 02. Januar 

Herr Ivan Krizan 
zum 86. Geburtstag am 04. Januar 

Frau Ruth Kohler 
zum 81. Geburtstag am 08. Januar 

Herr Eduard Lötscher 
zum 87. Geburtstag am 09. Januar 

Frau Marieluise Combs 
zum 85. Geburtstag am 14. Januar 

Herr Emil Zimmermann 
zum 89. Geburtstag am 16. Januar 

Herr Kurt Krause 
zum 82. Geburtstag am 21. Januar 

Frau Christa Ulmer 
zum 92. Geburtstag am 25. Januar 

Die Gemeinde Büsingen wünscht von Herzen alles Gute! 
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Es braucht nicht tausend Kerzen, 
um einen Stern zu zünden. 
Ein bisschen Liebe reicht 
und schon ist Licht genug. 
  Jo M. Wysser

Liebe Büsingerinnen, liebe Büsinger,
ein entbehrungsreiches, zeitweise anstrengendes, aber trotz allem auch erfolgreiches Jahr liegt in ei-
nigen Tagen hinter uns. Wir haben viel entbehrt, wieder schätzen gelernt und auch gewonnen. Neue 
Eindrücke, Erfahrungen, Menschen und damit Beziehungen. Diese Beziehungen sind der wahre Schatz, 
der echte Gewinn, an dem wir wachsen und der uns erfüllt. Vielen Dank an dieser Stelle für die gute 
Beziehung, Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der Gemeinde Büsingen von Herzen ein schönes Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten und für das neue Jahr Freude, Zufriedenheit und viele gute Bezie-
hungen. 
Auch in diesem Jahr verzichten wir auf das Versenden von Weihnachtskarten. Stattdessen werden wir 
den „Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.“ und die Beratungsstelle für Kinder und Ju-
gendliche „147“ mit einer Geldspende unterstützen. 

Herzliche Grüße 

  

Vera Schraner 
Bürgermeisterin 
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Öffentliche Auslegung des Baubauungsplanentwurfs „Auf dem Gries und Wiesle, 1. Änderung“ 
Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB und der örtlichen Bauvorschriften 
In der Gemeinderatsitzung am 25.11.2021 hat der Gemeinderat Büsingen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Auf 
dem Gries und Wiesle, 1. Änderung“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
wird im vereinfachten Verfahren nach §13 Baugesetzbuch ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt. Der Gemeinderat der Gemeinde Büsingen hat am 25.11.2021 in der öffentlichen Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Auf 
dem Gries und Wiesle, 1. Änderung“ mit Begründung und Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
gebilligt und beschlossen, diesen nach §3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Das Planungsgebiet liegt im westlichen Bereich der 
Gemeinde Büsingen. Der Geltungsbereich ist dem unten abgebildeten Plan zu entnehmen. 

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 14.10.2021: 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung und 
den örtlichen Bauvorschriften 

  
vom 29.12.2021 bis einschließlich 27.01.2022 

  
im Rathaus Büsingen, Zimmer 9 im 1.OG, Junkerstraße 86, 
78266 Büsingen am Hochrhein während der üblichen Dienst-
stunden(Mo - Mi und Fr 08.30 - 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 
– 18.00 Uhr) öffentlich ausgelegt. Außerdem ist dieser auf der 
Homepage der Gemeinde Büsingen abrufbar.
www.buesingen.de/de/Aktuelles/Gemeindenachrichten

 
Während der Auslegungsfrist können zu den geänderten 
bzw. ergänzten Teilen des Bebauungsplans Stellungnahmen 
schriftliche oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemein-
de Büsingen, Junkerstr. 86, 78266 Büsingen abgegeben wer-
den. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Abgabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht wäh-
rend der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplanunberück-
sichtigt bleiben können. 

Büsingen, den 22.12.2021 
  

Vera Schraner 
Bürgermeisterin 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
 

Öffentliche Auslegung des Baubauungsplanentwurfs „Auf dem Gries und Wiesle,  
1. Änderung“ nach §3 Abs. 2 i.V.m §4a Abs. 3 BauGB – Bebauungsplan im  
vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB und der örtlichen Bauvorschriften 
Der Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Büsingen am Hochrhein vom 25.11.2021, den Entwurf des Bebauungsplans „Auf dem 
Gries und Wiesle, 1. Änderung“ mit Begründung und örtlichen Bauvorschriften öffentlich auszulegen, wird gemäß der Satzung über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom 22.12.2021 in der Zeit vom 

29.12.2021 bis einschließlich 27.01.2022 

An der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 86, öffentlich ausgehängt. 
Auf den Anschlag wird hiermit aufmerksam gemacht. 
  
Büsingen am Hochrhein, den 22.12.2021 
Vera Schraner, Bürgermeisterin 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Rathaus geschlossen 
Am 24.12. und 31.12.2021, sowie am Brückentag, den 07.01.2022 bleibt das Rathaus geschlossen. 
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Bericht aus der GRS vom 25.11.2021 
TOP 4: Entwurf Bebauungsplang  
„Auf dem Gries und Wiesle, 1. Änderung“  
Bereits in den Sitzungen vom 27.06.2019 und 25.06.2020 wurde 
das Erfordernis der Überarbeitung der veralteten Bebauungs-
pläne „Stemmer“ und „Auf dem Gries und Wiesle“ vorgestellt. 
Am 19.11.2020 hat der Gemeinderat der 1. Änderung im Bebau-
ungsplan „Auf dem Gries und Wiesle“ zugestimmt und durch das 
Planungsbüro Fuchs wurde ein Entwurf verfasst. Frau Fuchs stellt 
in der Sitzung die Änderungen vor. Der Bebauungsplan wurde 
vereinfacht und den Bedürfnissen der heutigen Zeit angepasst. 
Unter anderem wurde die Geschosshöhe auf 2 volle Stockwerke 
erhöht und die Dachneigung erweitert. 

Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den 

Bebauungsplan „Gries und Wiesle, 1. Änderung“ für den 
im Abgrenzungslageplan vom 14.10.2021 dargestellten 
Bereich sowie eine Satzung über örtliche Bauvorschriften 
gemäß § 74 LBO im Planbereich „Bebauungsplan „Gries 
und Wiesle, 1. Änderung“ aufzustellen.

 Das Verfahren wird als beschleunigtes Verfahren entspre-
chend den Vorschriften des § 13a BauGB durchgeführt. 

 Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

2. Der Bebauungsplanentwurf wird gebilligt.

3. Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Auf 
dem Gries und Wiesle, 1. Änderung“ werden um Punkt 3: 
Anzahl der erforderlichen Stellplätze ergänzt. Die Anzahl 
der erforderlichen Stellplätze wird auf 1,5 festgesetzt.

 Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
 
4. Der Gemeinderat beschließt auf dieser Grundlage die Be-

teiligung der Öffentlichkeit in Form einer Planoffenlage 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.

 Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
TOP 5.1:  Antrag auf Bauvorbescheid 
Wohn- und Geschäftshäuser, Flst 1/1 und 2 
Die Bauherrschaft plant auf den Flurstück 1/1 und 2 zwei Wohn- 
und Geschäftshäuser mit Tiefgarage. Ein Bebauungsplan liegt 
nicht vor, die Beurteilung erfolgt nach § 34 BauGB. 
Der Gemeinderat stellt in seiner Beratung fest, dass die optische 
Darstellung der Gebäude sich gegenüber der informativen Bau-
voranfrage verbessert habe. Er bemängelt jedoch die zu große 
Kubatur, die ungünstige Einfahrt an der Schwärzlenstraße sowie 
die fehlenden Parkplätze vor dem Gebäude, da eine geschäftli-
che Tätigkeit im Gebäude geplant sei, wären diese erforderlich. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Bauvorbescheid 
wie vorgestellt zu. 
Der Beschluss wurde bei 3 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen abgelehnt. 
  
  
TOP 6:  Umbau Waldheim Detailplanung  
Das über 100 Jahre alte Restaurant Waldheim wurde in den letz-
ten Jahrzehnten bereits mehrfach saniert. Der Innenbereich, 
insbesondere der Eingang, die Gasträume, der Thekenbereich 
und die Toiletten sind jedoch nicht mehr zeitgemäß. Der Boden-
belag weist 5 verschiedene Niveauhöhen auf und ebenso viele 
verschiedene Beläge. Die gesetzlich vorgeschriebene Barriere-
freiheit ist nicht gewährleistet, auch fehlt eine rollstuhlgerechte 
Toilette. Außerdem stellte der künftige neue Pächter fest, dass 
die Raumaufteilung von Spülküche und Toiletten zu langen We-
gen für den Gast und das Personal führt und deshalb optimiert 
werden kann. 

In der Sitzung wurde die Detailplanung sowie die Maßnahmen 
vorgestellt. Die Anordnung der Räume wird optimiert, d.h. die 
Damentoilette wird links neben den Eingang versetzt und mit 
einer barrierefreien Toilette ergänzt. Neu liegt die Spülküche di-
rekt neben der Küche. Im Zuge dessen wird der Boden egalisiert, 
eine Bodenheizung eingebaut und ein einheitlicher Bodenbelag 
verlegt. Der Ersatz der Fenster sowie die Malerarbeiten hat der 
Gemeinderat bereits beschlossen. Der Außenbereich wird nach 
gesetzlichen Vorgaben barrierefrei gestaltet. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Umbaumaßnahmen im Re-
staurant Waldheim wie vorgestellt inklusive Priorität 2. Dem 
Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
TOP 7: Ausscheiden von GR Anja Heller  und Nachfolge von 
Lukas Evi in den Gemeinderat 25.11.2021  

Frau Anja Heller, Gemeinderätin seit 2014, Initiantin der Liste 3 
„Wählervereinigung mit Herz und Verstand für Büsingen“ sowie 
2. Stellvertretende Bürgermeisterin, hat sich mit beispielhaftem 
Engagement für die Belange der Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Gemeinde eingesetzt und ihre Meinung im Gremium fundiert 
vertreten. Sie hat mit ihrem großen Einsatz wichtige Entschei-
dungen des Gemeinderats wegweisend mitgetragen. 
Im Kindergartenausschuss vertrat sie den Gemeinderat zuverläs-
sig und kompetent, zusätzlich war sie für die Schulpflege Dörflin-
gen-Büsingen tätig. 
  
Frau Anja Heller hat nun zum 04.11.2021 aus gesundheitlichen 
Gründen per sofort ihren Rücktritt erklärt. Gemäß §16 GemO ist 
das Ausscheiden aus wichtigen Gründen möglich. 
Gemäß § 31 Abs. 2 GemO rückt im Falle des Ausscheidens eines 
Gewählten aus dem Gemeinderat der als nächste Ersatzper-
son festgestellte Bewerber nach. Dieser tritt bis zum Ende der 
laufenden Wahlperiode an die Stelle des ausgeschiedenen Ge-
meinderatsmitglieds. Voraussetzung für ein Nachrücken in den 
Gemeinderat ist, dass die Ersatzperson die Annahme der Wahl 
nicht aus wichtigem Grund ablehnt (§ 16 GemO) und keine Hin-
derungsgründe für einen Eintritt in den Gemeinderat vorliegen 
(§ 29 GemO). 
  
Laut Stimmenverteilung der Gemeinderatswahl 2019 wird Herr 
Lukas Evi die Nachfolge von GR Anja Heller antreten. Herr Evi 
hat zugestimmt, das Amt anzunehmen und wird in der Sitzung 
durch BM Schraner öffentlich verpflichtet. 

Beschluss: 
a) Der Gemeinderat stellt fest, dass Frau Anja Heller nach § 

31 Abs. 1 GemO aus dem Gemeinderat ausscheidet.  
b)  Der Gemeinderat stellt fest, dass bei Herrn Lukas Evi keine 

Hinderungsgründe nach § 29 GemO für ein Nachrücken in 
den Gemeinderat bestehen.  

c)  Der Gemeinderat beschließt, dass für die zum 4.11.2021 
ausscheidende Gemeinderätin Anja Heller der vom 
Wahlausschuss festgestellte Ersatzbewerber Lukas Evi 
entsprechend den Vorschriften des § 31 GemO bis zum 
Ende der Amtszeit in den Büsinger Gemeinderat nach-
rückt.  

d)  Gemeinderat Lukas Evi wird öffentlich verpflichtet. 
e)  Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte Frau Sandra Wa-

cker als 3. stellv. Bürgermeisterin.  
F)  Der Gemeinderat besetzt die offenen Ausschusssitze:  
 - Kindergartenausschuss mit Petra Weiss. 
 - Schulpflege Dörflingen- Büsingen 

Der Gemeinderat beschließt die Bürgermeisterin als zustän-
dige Person für die Schulpflege Dörflingen-Büsingen zu be-
stimmen. Den Beschlüssen wurde einstimmig zugestimmt. 
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TOP 8: Wasserzählerwechsel 2022  

Der turnusmäßige Austausch der Wasserzähler steht in der Ge-
meinde im Jahr 2022 an. Es ist geplant mit der Umstellung auf 
fernablesbare Wasserzähler zu wechseln, da somit der hohe Ver-
waltungsaufwand wegfallen wird. 
Der Wassermeister hatte bereits vorab angekündigt, dass er ei-
nen Austausch aller Zähler nicht mehr selbst bewerkstelligen 
könne. Es wurden daher verschiedene Anbieter telefonisch an-
gefragt, ob sie den Kauf der benötigten Wasserzähler in Kombi-
nation mit dem Austausch anbieten würden. 
Dies war nur bei einem Unternehmen der Fall. Es fand ein Vor-
orttermin im Rathaus mit dem Gebietsleiter der Firma Sensus 
Services Deutschland GmbH aus Ludwigshafen statt, zusammen 
mit der Verwaltung und dem Wassermeister Herr Zimmermann. 
Bei dem Gespräch wurden verschiedene Modelle an Funkwasser-
zähler vorgestellt und ausgearbeitet, dass sich mit der Gemein-
degröße nur ein Modell als sinnvoll anbieten würde. Hierfür wur-
de ein entsprechendes Angebot erstellt. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe des Wasserzähler-
kaufs und -wechsel an die Firma Sensus Services Deutsch-
land GmbH, in Ludwigshafen und die entstehenden Kosten 
im Haushaltsjahr 2022 zu planen. Der Beschluss wurde bei 10 
Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen. 
  
TOP 9: neue Tagesordnung GRS  

Aufgrund von Erfahrungswerten und einer vor ein paar Wochen 
besuchten Weiterbildung zur Durchführung und Leitung von Ge-
meinderatssitzungen kam in Abstimmung mit Herrn Fendrich, 
HA und der Kämmerin Frau Baube eine leicht abgeänderte Ta-
gesordnung zu Stande. 

Neu wird der TOP Sonstiges wegfallen und durch folgende TOPs 
ergänzt: 
TOP Bericht aus der Verwaltung 
TOP Berichte, Anträge und Fragen aus dem Gremium 
Die Verwaltung hat außerdem das Ziel max. 5 individuelle Tages-
ordnungspunkte in die Beratung zu bringen, um die Länge der 
Sitzungen zu begrenzen. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der neuen Tagesordnung zu. Dem 
Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
TOP 10:  Renaturierung Rheinufer Büsingen 4. Etappe  

Seit 2012 schreitet das Uferrenaturierungsprojekt, finanziert 
durch den Ökofonds der Kraftwerk Schaffhausen AG, immer wei-
ter voran. Analysen zeigen bereits Erfolge der Maßnahmen. So 
konnte beispielsweise der Äschenlarvenbestand in den renatu-
rierten Uferzonen erhöht werden. 

Das Projektgebiet der 4. Etappe beginnt rund 70 Meter unterhalb 
dem westlichen Ende des bereits realisierten Renaturierungspro-
jektes „Büsingen West, 1. Etappe“ und schließt direkt an einen 
Uferbereich an, welcher bereits in den 1990er-Jahren renaturiert 
wurde. 

Der Uferabschnitt des Projektes umfasst eine Länge von 100 Me-
tern. In besagtem Bereich ist die Gemeinde Büsingen Eigentü-
merin eines schmalen Streifens. Die weiteren Eigentümer haben 
dem Projekt bereits mehrheitlich zugestimmt. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Renaturierung des Flst. 3904/1 
wie vorgestellt zu. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 

Bericht aus der GRS vom 09.12.2021 
TOP 4: Vergabe Metallarbeiten Standbad Neubau  
Bei der Vergabe der Metallarbeiten sind 3 Angebote eingegan-
gen. Aufgrund der Ausführung des Eingangstores liegen die An-
gebote über der Kostenrechnung. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Metallbauar-
beiten an Weber Metallbau GmbH, Dachsen. Dem Beschluss 
wurde einstimmig zugestimmt. 
  
TOP 5:  Vergabe Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude 
zum 1.1.2022
Die Reinigungsfirma Mercada GmbH hat ihren Reinigungsver-
trag mit der Gemeinde Büsingen auf den 31.12.2021 gekün-
digt. Seit längerem war bekannt, dass die Reinigungsleistung 
komplett neu ausgeschrieben werden sollte, da der bestehende 
Vertrag auf Stundenbasis ausgeführt war. Die Vergütung einer 
Reinigungsleistung sollte jedoch nach Quadratmetern erfolgen, 
da mit dem Reinigungsbedarf die zusammenhängende Leistung 
eingekauft wird und das entsprechende Ergebnis. 
  
Basis für die Angebotserstellung war eine umfassende Leistungs-
beschreibung je Gebäude. Bei der Auswahl der Firmen wurde auf 
folgende Punkte geachtet: langjährige Erfahrung und professi-
onelle Arbeitsweise, Verfügbarkeit von Personal aus der Region, 
flexibler Zugriff sowie gleichbleibende Ansprechpersonen. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Reinigungsleis-
tungen der gemeindeeigenen Gebäude an die Firma Vebego 
AG, Neuhausen per 1.1.2022. Dem Beschluss wurde einstim-
mig zugestimmt. 
  
TOP 6:  Vergabe Bereitschaftsdienst Wasserversorgung 
Bereits am 27.06.2016 erging ein Angebot von der Firma SH Po-
wer für den Bereitschaftsdienst für die Wasserversorgung an die 
Gemeinde. Von Seiten der Gemeinde wurde das Angebot aller-
dings nie angenommen oder ein offizieller Auftrag erteilt. Die 
dennoch genutzte Bereitstellung des Pikett Dienstes der Firma 
wurde seither nicht berechnet und wird von der Firma SH Pow-
er auch nicht nachgefordert. Um den Service weiterhin nutzen 
zu können wurde ein überarbeiteter Entwurf, rückdatiert zum 
01.01.2021, der Gemeinde vorgelegt. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bereitschaftsdienst (Pikett) 
für die Wasserversorgung Büsingen an die Firma SH Power 
Schaffhausen, rückwirkend zum 01.01.2021, zu vergeben.  
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
TOP 7:  Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen beim 
Restaurant Waldheim
Bereits in den Vorstellungsgesprächen mit dem neuen Pächter 
des Restaurants Waldheim kam der Vorschlag zur Einrichtung 
von Wohnmobilstellplätzen. Der Markt ist in den letzten Jahren 
und insbesondere während der Pandemie stark gewachsen. Ak-
tuell gibt es in der Schweiz und Deutschland ca. 520.000 ange-
meldete Reisemobile. (Quelle: Wohnmobilland Schweiz, Deut-
scher Tourismusverband e.V.) 

In Büsingen gibt es aktuell noch keine offiziellen Wohnmobil-
stellplätze, obwohl das touristische Segment der Wohnmobil-
reisenden viel Potential verspricht. So unterscheidet sich der 
Wohnmobil-Tourist insbesondere im Reise- und dadurch auch 
im Konsumverhalten maßgeblich vom Camping-Tourist. Käufe 
ab Hof, Essen im Gasthof nebenan und regionale Angebote des 
Dorfes nutzen sind nur einige Beispiele dafür, welchen Mehrwert 
ein Wohnmobilstellplatz in der Region bringen kann. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat befürwortet die Einrichtung von Wohnmo-
bilstellplätzen am Restaurant Waldheim. Der Gemeinderat 
beauftragt die Verwaltung, die Kosten für einen einfachen, 
befestigten Stellplatz mit Ver- und Entsorgungseinrichtung 
(inkl. Strom) zu ermitteln.  Dem Beschluss wurde einstimmig 
zugestimmt. 

TOP 8: Grundsatzentscheidung Rebberg Waldheim
Seit 2 Jahren versucht die Gemeinde Büsingen zusammen mit 
dem Testamentsvollstrecker der am 10.12.2018 verstorbenen 
Johanna Pfleghaar den Rebberg unterhalb des Restaurants 
Waldheims im Grundbuch des Kt. Schaffhausens eintragen zu 
lassen. Der Rebberg wie auch das Restaurant wurden von Frau 
Pfleghaar an die Gemeinde Büsingen vermacht. Zusammen dem 
Grundbuchamt Schaffhausen wurde nun eine Lösung gefunden: 
den Erwerb des Rebgrundstückes als Betriebsstätteobjekt zum 
Restaurant. In Absprache mit dem zukünftigen Pächter wird der 
Waldheim-Wein im Restaurant zum Kauf angeboten werden. 
Dies wird so im Pachtvertrag vermerkt. Eine Entscheidung des 
Bundesamts für Justiz ist frühestens in 3 Monaten zu erwarten. 
Der bestehende Pächter des Rebbergs plant eine neue wider-
standsfähigere Rebsorte zu pflanzen. Dies bedingt eine langfris-
tige Planung, bei Reben spricht man da von 30 Jahren. Da der 
laufende Pachtvertrag 2029 ausläuft, möchte er nun gern eine 
Perspektive. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Rebberg Waldheim lang-
fristig an Reutimann Weine weiter zu verpachten, sobald die 
Gemeinde als offizieller Eigentümer im Grundbuch eingetra-
gen ist. 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
  
 

Bericht aus den Ausschüssen 
Stiftung Erich-Dziuba 
GR Thomas Weiss berichtet, dass eine Sitzung stattgefunden 
habe und zwei Jahresabschlüsse bewilligt worden seien. Das 
Geld werde weiterhin angelegt. Er führte fort, dass es in der ab-
gehaltenen Sitzung nichts zu beschließen gegeben hätte und sie 
das erste Treffen in dieser neuen Formation abgehalten hätten. 

Kindergarten 
GR Sandra Wacker berichtet, dass der St. Martinsumzug leider 
nicht wie gewohnt, sondern nur im Kindergartengebäude statt-
finden konnte. Die Einhaltung der Coronamaßnahmen sei immer 
wieder ein Thema und sorge teilweise für Unmut, seien aber not-
wendig. 

Bauprojekt Strandbad 
GR Michael Opifanti berichtet, dass die Bodenplatte gegossen sei 
und die Fundamentstreifen für den Holzbau bereit seien. Zudem 
müsse nach Aufforderung des Landratsamtes Konstanz doch ein 
Fettabscheider eingebaut werden. Es habe Probleme mit dem 
Baumeister gegeben, da er nicht richtig gearbeitet habe und es 
so zu ein paar unschönen Stellen gekommen sei, welche er auf 
eigene Kosten richten müsste. Zudem werde in der KW 48 das 
Holz geliefert. 

Bauprojekt Stemmer 
GR Stephan Burmeister berichtet, dass der Bau abgeschlossen 
sei. Die Beschriftung stehe jedoch noch aus. 

Exklavenfragen 
Die Vorsitzende berichtet, dass Dr. Volz auf die Zuständigkeit des 
Finanzministeriums gewartet habe. Da nun die Regierungsbil-
dung klar sei, könne der Brief versandt werden. Ebenso sei ein 
Termin für die gemischte Kommission im Frühling 2022 geplant. 

Bericht aus der Verwaltung 
Analyse Außengebietswasser 
Die Vorsitzende berichtet über die stattgefundene Analyse des 
Außengebietswassers. Hierbei wurde in einem aufwändigen 
Verfahren alle erforderlichen Daten gesammelt und nun ein An-
gebot erstellt zur Ausarbeitung der erforderlichen Maßnahmen. 
Erste Schritte, die die Eigentümer bereits selbst zur Absicherung 
vornehmen könnten, wie bspw. Erhöhung der Lichtschächte, 
werden veröffentlicht. 
Die Bebauungspläne werden um Informationen ergänzt, wie die 
Eigentümer sich schützen müssten. 
Erst nach Erstellen der Analyse sei deutlich, welche Aufgaben die 
Gemeinde und die Eigentümer in Rücksprache mit dem Landrat-
samt zu erfüllen hätten. 

Maßnahmen und Vorschläge zur Verringerung des Schaden-
risikos  (Auszug aus dem Protokoll der Begehung) 
Vorerst sollen kein Starkregenrisikomanagement und Starkre-
gengefahrenkarten erstellt werden. Es sollen primär geeignete 
Maßnahmen umgesetzt werden. Grundlage hierzu sind digitale 
Geländedaten vom Land, die Ermittlung der tatsächlichen Ein-
zugsgebiete und hydrologische Berechnung nach dem SCS-Ver-
fahren. Mit der rechnerischen Ermittlung der Wassermengen und 
dem Wissen über die neuralgischen Punkte können dann in Ab-
stimmung mit dem Landratsamt Konstanz Maßnahmen geplant 
und umgesetzt werden. 

Beispiele zu Maßnahmen: 
Pflanzung von Feldhecken zum Rückhalt von Schlamm, 
Änderung von Längs- und/oder Quergefälle von Straßen und 
Wegen zur Umlenkung der Fließwege, 
Erhöhung Bordsteine für erhöhte Ableitungskapazitäten der 
Oberfläche, 
Änderung der Bewirtschaftung (keine Maisäcker), 
Herstellung von Dämmen / Verwallungen, 
Eigenschutz der Anwohner (Erhöhung Lichtschacht, Erhöhung/
Herstellung von Mauern um Lichthöfe, Rückbau von Lichtschäch-
ten, Schutz durch Sandsäcke, technischer Hochwasserschutz), 
Erhöhung der EFH in künftigen B-Plänen 
Bei der Umsetzung von Maßnahmen dürfen keine Unterlieger 
gefährdet werden! 

Englischunterricht 4. Klasse 
Die Vorsitzende verkündet, dass der Englischunterricht für die 4. 
Klasse auf Grund des Förderprogramms „Rückenwind“ erfreuli-
cherweise kostenlos stattfinden könne und der Kurs bereits mit 
8 Kindern stattfände. 

Nachmittagsbetreuung Grundschule erweitert 
Ab 1.1.2022 wird das Angebot der Nachmittagsbetreuung 
Grundschule um den Freitagnachmittag erweitert. Interessierte 
Eltern wenden sich bitte an Frau Weber, Tel. 0175 4956005. 
 

Hundekot immer wieder ein Ärgernis 
Für jeden verantwortungsbewussten Hundebesitzer sollte es 
selbstverständlich sein, seinen Hund ausgiebig auszuführen und 
nicht mal eben um die Ecke sein Geschäftchen verrichten zu las-
sen. Im Rathaus häufen sich jedoch Beschwerden, wonach Hun-
debesitzer ihre Vierbeiner auf Gehwegen, in Grün- und Erholungs-
anlagen oder auf fremden Grundstücken abkoten lassen und sich 
dann nicht einmal die Mühe machen, das „Häufchen“ wieder zu 
entfernen. Manche „Hundeliebhaber“ öffnen ihrem Hund sogar 
nur die Haustür und überlassen alles Weitere dem Tier. 

Wir bitten Sie eindringlich darum, den Hundekot mit den zur Ver-
fügung stehenden Plastikbeuteln zu entfernen. Damit leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag für ein sauberes und gepflegtes Dorf! 
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Abfall – Information 
der Gemeinde 

Büsingen am Hochrhein 

Die obersten Grundsätze lauten:  
1. Abfälle möglichst vermeiden!
2. Abfälle trennen!
3. Abfälle wiederverwerten!
4. Abfälle umweltschonend beseitigen!
 
Eine saubere Abfalltrennung erspart Entsorgungskosten 
und nützt der Umwelt! 
Bitte unterstützen Sie uns in unseren Bemühungen für eine um-
weltfreundliche Entsorgung Ihrer Abfälle. 
  
Abfallberatung: 
Für Fragen rund um den Müll wenden Sie sich bitte an das 
Hauptamt, Tel. 9302-33 

Die genauen Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte jeweils dem 
aktuellen Gemeindebrief der Gemeinde Büsingen! 
  

WERTSTOFFE und GELBER SACK
sind gebührenmarkenfrei

Die wiederverwertbaren Altstoffe wie Papier, Kartonagen, Glas, 
Dosen und Textilien können Sie auf dem Wertstoffplatz beim 
Bauhof (hinter dem Feuerwehrgebäude) gebührenfrei entsor-
gen.

Wo können Wertstoffe entsorgt werden?

1. Gelber Sack:  Die Abholung der gelben Säcke erfolgt 1 x mo-
natlich. Die Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte dem Amts-
blatt der Gemeinde Büsingen.
In den gelben Sack gehören:
•	 Metalle:  Konserven, Getränkedosen, Verschlüsse, Aluschalen 

und Aludeckel, Alufolien
•	 Verbundstoffe: Getränke- und Milchkartons, Vakuum-verpa-

ckungen
•	 Kunststoffe: Folien (Tragetaschen, Beutel, Einwickelfolien), Fla-

schen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln, Becher von 
Milchprodukten, Margarine etc. Schaumstoffe (Obst- und Ge-
müseschalen) und andere geschäumte Verpackungen.

2. Wertstoffplatz Bauhof:
  Annahme von grobem Astmaterial (über Fingerdicke) 

Alteisen, Schrott, Blech, Babywindeln (diese sind in durch-
sichtigen Säcken in den Windelcontainer zu legen), Elektro-
schrott, Altglas, Textilien, Papier, Karton, Dosen, Büchsen.

•	 gut	sichtbar
•	 in	einheitlichen	Grünmüllbehältnissen,	kleinen,	festen	Eimern	

(max. 20 Liter) oder vollständig kompostierbaren Biomüllsä-
cken (aus Papier) sowie gebündelte und verschnürten Ästen 
und Stauden am Straßenrand bereitzustellen.

 Hinweis: Die im Handel erhältlichen kompostierbaren Bio-
müllsäcke (hellgrün) sind nicht zugelassen, da diese nicht von 
normalen Plastiktüten zu unterscheiden sind.

•	 Nicht erlaubt ist die Bereitstellung in faltbaren Abfallsäcken, 
Plastiktüten, offenen Schubkarren oder ähnlich schweren und 
unhandlichen Behältnissen ohne Griffe, und nicht erlaubt ist 
die Bereitstellung in den blauen, dickbäuchigen Kunststofffäs-
sern, die sich nach oben verjüngen

•	 Das	eingesammelte	Material	wird	direkt	der	Landwirtschaft	zu-
geführt 

 (Feldrandkompostierung) 

Bitte beachten:
In die Grünabfuhr gehören kein Kehricht, Eisen, Gartenwerkzeug.
Der Grünmüll soll frei von Erde sein und keine Steine enthalten. 
Grobes Astmaterial (über Fingerdicke) kann nicht mitgenom-
men werden und ist wie bisher über den Bauhof zu entsorgen. 
Grünschnitt in mehr als haushaltsüblicher Menge (über 240 l) ist 
vom Grundstückseigentümer in eigener Verantwortung und auf 
eigene Kosten zu entsorgen.

Angenommen werden: 
Alle kompostierbaren Gartenabfälle wie z. B. Rasenschnitt-, feiner 
Heckenschnitt, Laub, kleine gebündelte bis zu fingerdicke Zweige, 
Abfälle von Gemüse und Obst, Kaffee- und Teesatz einschließlich 
Filter und Beutel, saugfähiges Papier, Schnittblumen, Topfpflanzen 
mit Erdballen (ohne Topf), Verdorbenes und Verschimmeltes wie 
z.B. Brotreste, Eierschalen, Federn, Haare, Holzasche.

Nicht angenommen werden: 
Fleischreste, Katzen- und Hundekot, Katzen- und sonstige 
Tierstreu, Tierkadaver, Glasscherben, Steine, Keramik, Me-
talle, Plastik, Gummi, Öl, Textilien, Leder,

T I P P: 
Bestreuen Sie Ihre Küchenabfälle mit etwas Steinmehl, dann kön-
nen diese problemlos bis zur nächsten Grünabfuhr aufbewahrt 
werden.

SCHWARZKEHRICHT - ABFUHR 
Die Schwarzkehrichtabfuhr findet jeden zweiten Donnerstag 
statt. Die Säcke sind bis 13.00 Uhr gut sichtbar bereitzustel-
len. 
Die Kehrichtsäcke werden nur dann mitgenommen, wenn sie 
ausreichend mit Abfallmarken beklebt sind. 

Die Sackmülltarife auf einen Blick 
17 l – Sack 1 Gebührenmarke 
 35 l – Sack 2 Gebührenmarken 
 60 l – Sack 4 Gebührenmarken 
110 l – Sack 7 Gebührenmarken 
Preis pro Bogen mit 12 Abfallmarken:  
CHF 14,00 bzw. EUR 12,00 

Verkaufsstellen für Gebührenmarken: 
Postamt, Büsinger Dorfladen, Gemeindekasse 
Sie können Ihre Entsorgungskosten selbst stark beeinflus-
sen: 
Je weniger Abfall Sie im Kehrichtsack haben, desto mehr Geld 
bleibt Ihnen im Geldbeutel! 

Information zum Sperrmüll:  Keine Elektrogeräte oder elektro-
nischen Geräte, kein Eisen und Metall (kombiniert mit Holz – ja), 
keine Farbe Jedoch Plastik, Textil, Spiegel (Schrank) 

Öffnungszeiten:
Wertstoffplatz Herblinger Straße 21
Bauhof: dienstags und donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr
  samstags 08.30 - 10.30 Uhr 

Bauschutt, Rasenschnitt usw. können entsorgt werden bei:
ARS Schmidt-Recycling
Industriestraße 16
CH-8200 Schaffhausen (Herblingen)
Tel.: 0041 52 644 0777

GRÜNMÜLLABFUHR
ist Gebührenmarkenfrei

Die Grünabfuhr findet vom 01. März bis 30. November jeden 
Mittwoch statt. 
In den Monaten Dezember, Januar und Februar erfolgt die 
Grünabfuhr 14-täglich.
Das Sammelgut ist jeweils bis 07.00 Uhr
•	 offen,	aber	geordnet	
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Ignoranz - ein Trend unserer Zeit??? 
Immer wieder müssen wir fest-
stellen, dass Menschen sich nicht 
darum kümmern, was in unserer 
Gesellschaft wichtig und auch Vor-
schrift ist. Dazu gehört auch die 
richtige Mülltrennung, denn fal-
sche Mülltrennung belastet nicht 
nur die Umwelt, sondern auch die 
Mitarbeitenden, die diesen falsch 
entsorgten Müll wieder trennen 
müssen. 
Liebe Büsinger*innen, ein friedli-
ches Zusammenleben ist nur mög-
lich, wenn jeder sich an die Regeln 
hält. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

NEUES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Frau Riam Alcheikh betreibt seit 15.11.2021 ihr Näh-Atelier an der 
Junkerstraße. Die studierte Modedesignerin aus Damaskus lebt 
seit 2016 in Büsingen. Angefangen hat sie im Keller im Kapellen-
weg 1 mit ihrer kleinen Schneiderei und wagt nun den Schritt am 
neuen Ort. Wir freuen uns über das neue Dienstleistungsangebot 
und wünschen Frau Alcheikh viel Erfolg! 

Bevorratungsbeschluss für die Anpassung 
der Schmutz- und Niederschlagswasserge-
bühren und Wasserversorgungsgebühren im 
Jahr 2022 
Derzeit befinden sich Gebührenkalkulationen für den Be-
reich der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung mit 
Wirkung ab dem 01.01.2022 in der Bearbeitung. Über die 
Ergebnisse der Kalkulationen soll Anfang des Jahres 2022 
im Gemeinderat beraten und beschlossen werden. Derzeit 
kann noch nicht abgesehen werden, wie sich die Gebühren-
sätze ab dem 01.01.2022 entwickeln werden.  
Die Verwaltung weist deshalb darauf hin, dass im Bereich 
der Abwasserbeseitigung die Schmutzwassergebühren von 
derzeit 1,31 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren 
von derzeit 0,35 €/m² und im Bereich der Wasserversorgung 
die Verbrauchsgebühren von derzeit 1,48 €/m³ (jeweils in-
klusive der gesetzlichen Umsatzsteuer) ansteigen können. 
Die Grundgebühren in der Wasserversorgung können sich 
für den Zähler Q

3
 4 (QN 2,5) von derzeit 2,00 €/Monat, für 

den Zähler Q
3
 10 (QN 6) von derzeit 4,00 €/Monat und für 

den Zähler Q
3
 16 (QN 10) von derzeit 7,00 €/Monat (jeweils 

inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer) erhöhen. Die Ge-
bührensätze wären für die ab dem 01.01.2022 in Anspruch 
genommene Leistung gültig. 
  
Dies bedeutet nicht, dass Gebührensteigerungen im Jahr 
2022 tatsächlich eintreten werden. Es wird jedoch ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat ansteigende 
Gebührensätze beschließen könnte. Diese Gebührensätze 
werden dann bei der Abrechnung für das Gebührenjahr be-
rücksichtigt. 

Wir berichten in dieser neuen Rubrik über Interessantes und Neues aus Büsingen. Diese Informationen sind ohne kommerziellen 
Charakter und von allgemeinem Interesse. Die Veröffentlichung der Beiträge behält sich die Gemeinde vor und auch die Kürzung 
und Verschiebung in eine folgende Ausgabe aufgrund von Platzmangel.

Im Altpapier gefuinden

Im Grüngutcontainer 
gefunden
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Grundschule Büsingen
Liebe Büsinger, 
wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit in diesem Jahr un-
terstützt haben. 

Für die kommenden Feststage wünschen wir Ihnen 
und Ihren Familien von Herzen frohe und besinnliche 
Stunden und zum neuen Jahr Hoffnung und Gesundheit. 
  
Grundschule Büsingen 

Fussballclub Büsingen
FC Büsingen: Rückblick auf die Hinrunde 
Nach einer abgebrochenen (2019/2020) und einer nur zur Hälf-
te gespielten Saison (2020/21) startete der FC Büsingen diesen 
Sommer in eine neue Spielzeit, die hoffentlich wieder einmal 
komplett absolviert werden kann. Zumindest in der Hinrunde 
war das glücklicherweise der Fall. 
  
Die neue Saison bedeutete für die erste Mannschaft auch ein neu-
es Trainergespann. Das junge Duo Julian Strunk und Marco Kern 
übernahm das Team mit grosser Motivation, klaren Vorstellungen 
und vielen guten Ideen. Diese zeigten sich bereits in der Vorberei-
tung, in der ein grosser Fokus auf Fitness und Athletik gelegt wur-
de, um auch physisch bereit zu sein. Das war nötig in einer Hinrun-
de mit vielen engen Spielen und einigen Ups und Downs. So folgte 
nur zwei Wochen nach dem Sieg gegen Aufstiegskandidat Phönix 
Seen eine deutliche Niederlage im Derby beim FC Thayngen. Der 
Platz im hinteren Mittelfeld kann in der Rückrunde sicherlich noch 
verbessert werden. Dafür soll eine erneut strenge Vorbereitung in 
diesem Winter sorgen – zusammen mit der hervorragenden Stim-
mung im Team, die sich beim regelmässigen Vesper im Clubhaus 
oder beim Bier nach dem Spiel zeigt. 
  
Schwierig gestaltete sich der Auftakt in die dritte 4.-Liga-Saison 
der zweiten Mannschaft. Viele Faktoren stimmten nicht zusam-
men und auf einen Rückstand fand das Team oft keine Antwort 
mehr. So gab es neben einigen ärgerlichen Punktverlusten zu 
viele hohe Niederlagen, die der Moral sicherlich nicht zuträglich 
waren. Nachdem zum Abschluss ein möglicher Sieg beim VFC 
Neuhausen 90 in den letzten Minuten aus der Hand gegeben 
wurde, beendet das Zwei die Hinrunde mit nur einem Punkt und 
muss in der Rückrunde Gas geben, wenn es den Klassenerhalt 
schaffen möchte. 

Mehr um Spass am Spiel als um Punkte geht es auch in dieser 
Saison wieder bei den Junioren, wo der FC Büsingen in den Al-
terskategorien G bis D jeweils ein Team stellt. Motivierte Junio-

KINDERGARTEN & SCHULEN

INFOS DER DORFVEREINE UND VEREINIGUNGEN

rentrainer sorgen dafür, dass sich eine stetig wachsende Zahl von 
Jungs und Mädchen ihre Lieblingshobby widmen können. 

Auf der anderen Seite des Altersspektrums, bei den Senioren, 
blieben Ernstkämpfe weitgehend aus. Beim einzigen Turnier in 
Dettighofen hinterliessen die Herren vom Kirchberg einen star-
ken Eindruck – Platz 2! Die geplanten Spiele im Spätsommer und 
Herbst mussten alle aufgrund personeller Engpässe abgesagt 
werden. Dies hinderte die Senioren nicht daran, den wöchent-
lichen Trainingsbetrieb sicherzustellen. Bei jedem Wetter, von 
August bis zum ersten Dezembertag, waren zwischen jeweils 14 
bis 20 erfahrene Fussballer auf dem Kunstrasen anzutreffen, wo 
mit viel Engagement und Ehrgeiz dem runden Leder nachgejagt 
wurde. Nach jeweils harten Duellen wurde jede sich bietende Ge-
legenheit genutzt, den Team- und Vereinsgedanken zu pflegen. 
  
Der FC Büsingen verabschiedet sich mit einem grossen Dank 
an alle, die zu einer gelungenen Hinrunde beigetragen haben, 
in die Winterpause und freut sich bereits wieder auf zahlreiche 
Zuschauer im Frühling! 

Termine
Januar 2022 7. - 9. diverse Zeiten Männerchor-Chränzli   ABGESAGT Ramsen Männerchor

 28. 21:00 Nacht der Lichter (Taizé-Liturgie) Bergkirche Freunde der Bergkirche

 30. 17:00 Orgelkonzert „Perlen der Orgelmusik ...“ Bergkirche Freunde der Bergkirche

Foto:	Ruben	Palacios
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Nachruf / Abschied 
Kürzlich sind Manfred Neugebauer und Herbert von Ow von uns 
gegangen. Beide waren langjährige Weggefährten des FC Büsin-
gen. 
Manfred war ein stiller Geniesser und ein profunder Kenner des 
runden Leders. Er selbst war ein gelernter Fussballer, spielte er 
doch beim legendären FC Kaiserslautern, Wehen Wiesbaden, 
Etoile Carouge und beim Grasshoppers-Club Zürich. Seine er-
worbenen Kenntnisse brachte er mit seiner väterlichen, manch-
mal tadelnden, belehrenden und immer wieder tröstenden Art 
den Kids des FC Büsingen bei, welche er mit viel Engagement 
trainierte. Auch bei den Senioren war „Morlock Manne“, wie er 
genannt wurde, immer ein gern gesehener Gast, welcher uns im-
mer wieder mit seinen fussballerischen Ratschlägen verblüffte. 
Sein eigener Humor und seine Schlagfertigkeit werden uns allen 
fehlen. 
Eine herzliche Person und immer zu einem Scherzlein aufgelegt, 
so kann man Herbert kurz beschreiben. Meistens wenn auf dem 
Kirchberg gekickt wurde, war er dort anzutreffen. Dies war na-
türlich auch dem Umstand zuzuschreiben, dass „Herbi“ aus Lei-

denschaft Schiedsrichter war. Gerne nahm er auch seine Schieds-
richterkollegen unter die Lupe. Unzählige Male pfiff er auch die 
eigenen Senioren für ein gutes Glas Wein... 
Ruhet in Frieden. 

Fussballklub Büsingen 
  

Zufälligerweise	stehen	die	beiden	nebeneinander,	Schiri	Herbert
mit	Ball,	rechts	daneben	Manfred,	welcher	dieses	sagenhafte	Spiel,
FCB	Senioren	–	Grasshoppers	Club	Zürich	Senioren	ermöglichte.

Evang. Kirchengemeinde 
Büsingen-Gailingen

Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 07734/97343 
Bei seelsorgerischen Anliegen können Sie Herrn Stahlmann auf 
seinem Mobil-Telefon erreichen: 0173 88 23 562 oder unter der 
Email-Adresse: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter: www.buesingen-gailingen.de 
Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wir danken Ihnen und 
senden Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. 
Euro-Konto:  IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45   
BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto:  IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 
BIC: POFICHBEXXX 

Monatsspruch 
Jesus Christus spricht: Kommt und seht! 
Johannes 1,39 

Corona-Regelung  
Beim Verfassen des Gottesdienstanzeigers galten folgende Re-
geln: Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkung sind möglich. 
Wir halten den Mindestabstand von 1,5 m und die Maskenpflicht 
ein. Singen mit Maske ist erlaubt.  
Sollten Sie allerdings Erkältungs- bzw. Krankheitssymptome ha-
ben bitten wir Sie, auf den Besuch des Gottesdienstes aus Rück-
sicht zu verzichten.  
Bezüglich Änderungen der Regeln beachten Sie die tagesaktuel-
len Verlautbarungen der deutschen und schweizerischen Behör-
den. Vielen Dank.
 
Gottesdienste und Veranstaltungen im Januar 
Sonntag, 2. Januar, Gottesdienste  (Pfr. Stahlmann / NN) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Montag, 3. Januar, vorauss. Konzert der Don-Kosaken 
19.00 Uhr Büsingen Dorfkirche 

KIRCHENNACHRICHTEN

Sonntag, 9. Januar, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / V. Bieg-
ler-Dreher) 

9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Sonntag, 16. Januar, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / E. Höhn) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Sonntag, 23. Januar, Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / Pfr. Allen-
bach / A. Heller) 
20.00 Uhr Büsingen Dorfkirche 
In Gailingen kein Gottesdienst 

Freitag, 28. Januar, Nacht der Lichter mit Taizé-Liturgie 
21.00 Uhr Büsingen Bergkirche (Einsingen ab 20.30 Uhr) 

Sonntag, 30. Januar, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / NN) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Vorauss. Orgelkonzert (Perlen der Orgelmusik aus Barock und 
Klassik) 
17.00 Uhr Büsingen Bergkirche 

Sonntag, 6. Februar, Gottesdienste (Pfr. Stahlmann / NN) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Sonntag, 13. Februar, Gottesdienste (Präd. H. Bühner / E. Höhn) 
9.30 Uhr Büsingen Dorfkirche 
10.30 Uhr Gailingen Friedenskirche 

Vorauss. Bibelabende  (Pfr. Allenbach) 
Donnerstags, 19.00 Uhr, EMK, 13. Januar, 27. Januar 
und 10. Februar 

Ihr	Pfarrer	Matthias	Stahlmann 
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Kath. Kirchengemeinde 
St. Dionysius Gailingen

Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Gailingen 
Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten 
  
Im Januar 2022: 
Sonntag, 02. Januar 2022 
18.00 Gailingen  Rosenkranzgebet mit Weihnachtsliedern 

vor der Krippe 

Donnerstag, 06. Januar 2022 – Erscheinung des Herrn 
10.30 Gailingen  Eucharistiefeier mit Sternsingern  Afri-

ka-Kollekte Segnung	von	Wasser,	Salz,	
Kreide	und	Weihrauch 

Sonntag, 09. Januar 2022  
 9.00 Gailingen Eucharistiefeier   

Dienstag, 11. Januar 2022  
18.30 Gailingen  Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für 

Martin Seelmeir; Gedenken an Brunhilde 
Auer, Erich Unger, Rosa Röchert, Emma 
Auer) 

Samstag, 15. Januar 2022  
18.30 Gailingen Auftanken – Wort-Gottes-Feier 

Samstag, 22. Januar 2022  
18.30 Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 

Dienstag, 25. Januar 2022  
18.30 Gailingen  Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für 

Herbert Loss) 
  
Bitte beachten Sie die Schließtage der Pfarrsekretariate! 

Die Sekretariate sind vom 24.12.2021 bis einschließlich 
02.01.2022 geschlossen. 

Teilnahme Gottesdienste 

Weiterhin bitten wir Sie Abstand zu halten und nur die freige-
gebenen Plätze in den Kirchen zu nutzen. Bitte orientieren Sie 
sich an der Beschilderung. Während des Gottesdienstes ist 
eine Mund-Nasen-Maske verpflichtend. Bitte nur medizinische 
OP-Masken oder FFP2-Masken tragen! Gemeindegesang mit 
Maske ist gestattet. 
Danke an alle Helfer!! Bleiben Sie gesund! Ihr Seelsorgeteam 
  
Öffnungszeit des Sekretariats des Pfarramtes, Kirchstr. 3: 
Unter Beachtung der allgemeinen Regelungen zum Infektions-
schutz 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr  
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 
E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes in 
Gottmadingen, St.-Georg-Platz 3: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07731-7 14 73 Fax: 07731-7 41 48 

LANDRATSAMT INFORMIERT

LANDKREIS KONSTANZ – Mit dem Fahrplanwech-
sel zum 12. Dezember 2021 kommt es bei den 
Linien des Regionalbusses zu Änderungen. 
Die Linien 105 und 106 (Bodman – Stahringen – Espasingen – 
Stockach – Ludwigshafen – Wahlwies) wurden wegen der aktuel-
len Baustelle Vollsper rung der B34 zwischen Ludwigshafen und 
Espasingen und den deutlichen Fahrplanänderungen der Deut-
schen Bahn bei der Bodenseegürtelbahn an gepasst. Die aktuel-
len Linienbezeichnungen lauten U105 und U106. 

Die Abfahrtzeiten der Linie 200 wurde von Richtung Stein am 
Rhein nach Ra dolfzell angepasst, um die Verspätungsanfälligkeit 
zu minimieren. 
Die Linie 401 Zubringer wurde in den Frühverkehren an die ge-
änderten Fahrzeiten der Deutschen Bahn ab Singen Bahnhof 
Richtung Schweiz an gepasst, um für Pendler auch im grenzüber-
schreitenden Verkehr die Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. 

Die Anbindung der neu bezogenen Schule Gottmadingen für 
Schüler aus den Hegau-Gemeinden wurde optimiert. Davon be-
troffen sind die Linien 300, 302 und 404. 

Auf den Fahrplanaushängen an den Haltestellen der Linien 200 
und 400 wurden QR-Codes angebracht. Mittels eines internet-
fähigen Smartphones können, sobald die Freischaltung durch 
NVBW erfolgt ist, nach Einlesen des QR-Codes die aktuellen Ab-
fahrtzeiten in Echtzeit an der Haltestelle durch den Fahrgast ab-
gerufen werden. Da es sich hierbei um eine Dienstleistung des 
NVBW handelt, ist die finale Freischaltung der Echtzeitdaten für 
den Jahresbeginn 2022 geplant.   

Die neuen Fahrpläne aller Linien des Regionalbus Konstanz sind 
ab sofort auf der Homepage des Verkehrsverbundes Hegau-Bo-
densee (VHB) unter www.vhb-info.de einsehbar. 

Unterstützung für Impfstützpunkte gesucht 
LANDKREIS KONSTANZ – Um schnell weitere Impfkapazi-
täten zur Ver fügung zu stellen, richtet das Landratsamt 
Konstanz in Ergänzung des bestehenden Angebots in 
Zusammenarbeit mit den großen Kreisstädten mehrere 
feste Impfstützpunkte ein.  
  
Für die Impfstützpunkte sind zunächst die Standorte Kon-
stanz, Radolfzell und Singen bestimmt. Das Landratsamt 
Konstanz sucht deshalb dringend Unterstützung und Ver-
stärkung: 

•	 Leitungen der Impfstützpunkte
•	 Medizinische Fachangestellte
•	 Personal für Administration und Verwaltung
•	 Personal für den Ordnungsdienst
 
Die jeweiligen Anforderungsprofile sind unter www.LRAKN.
de/coronaimpfung einsehbar. 
  
Sollten Sie Interesse und Zeit haben, so wenden Sie sich bit-
te unter der Nennung des Betreffs „Impfen im Landkreis Kon-
stanz“ per Mail an folgende Adresse: personal.impfen@lrakn.
de. Bitte schreiben Sie uns direkt, für wel che Tätigkeit Sie 
sich interessieren, Ihre Qualifikation und Erfahrung und wel-
ches Pensum mit welcher zeitlichen Verfügbarkeit in Frage 
kommt. Bitte denken Sie an die Nennung von Kontaktdaten 
und Rückrufmöglichkeiten. Wir werden Sie dann umgehend 
kontaktieren und einen Gesprächstermin mit Ihnen verein-
baren. Die Einstellungen erfolgen überwiegend bei den vom 
Landratsamt beauftragten Dienstleistern. 
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Zensus 2022: Interviewer gesucht 
LANDKREIS KONSTANZ – Ab Mai 2022 findet wieder ein bun-
desweiter Zensus zur Bevölkerungszählung statt. Für die 
Durchführung der persön lichen Befragungen im Landkreis 
Konstanz sucht die Zensus-Erhebungs stelle des Landratsam-
tes derzeit ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer. 
  
Der Stichtag für den Zensus 2022 rückt näher: Ab dem 15. Mai 
2022 finden wieder in ganz Deutschland Befragungen in den 
Haushalten statt. Durch den Zensus als wichtige statistische 
Erhebung wird ermittelt, wie viele Men schen in Deutschland 
leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entschei dungen in 
Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und 
Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen 
zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölke-
rungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus 
Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölke-
rung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 
2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine 
Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszäh-
lung kombiniert wird. 
  
Die Durchführung des Zensus im Gebiet des Landkreises ist Auf-
gabe des Landratsamtes. Dafür hat der Landkreis Konstanz eine 
Erhebungsstelle am Landratsamt eingerichtet. Von dort werden 
die Befragungen organisiert und sie ist Ansprechpartner für die 
auskunftspflichtigen Einwohnerinnen und Einwohner. Ausge-

nommen davon sind die Städte Konstanz, Singen und Radolfzell, 
die ihre Bevölkerung jeweils selbst zählen müssen. Fast 30.000 
auskunftspflichtige Bürgerinnen und Bürger an über 6.000 An-
schriften im ganzen Landkreis sind in der Stichprobe enthalten 
und werden ab Mai von ehrenamtlichen Zensus-Interviewern 
des Landkreises befragt.   
Für die Befragungen der Haushalte sucht die Zensus-Erhebungs-
stelle des Landkreises deshalb aktuell ehrenamtliche Interviewe-
rinnen und Interview er. Die Tätigkeit im Frühjahr 2022 erstreckt 
sich über wenige Wochen, die Zeiteinteilung ist – abgesehen 
von wenigen Regelungen – frei. Vorausge setzt werden Zuverläs-
sigkeit und Genauigkeit, Verschwiegenheit, zeitliche Flexibilität 
und Mobilität, sympathisches und freundliches Auftreten, gute 
Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil) 
sowie Voll jährigkeit. Abhängig von der Pandemiesituation und 
den dann geltenden Regelungen sollen die Befragungen per-
sönlich an der Wohnungstüre oder telefonisch durchgeführt 
werden. Für die ehrenamtliche Tätigkeit werden die Interviewer 
durch die Erhebungsstelle geschult und erhalten eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 1.000 Euro. 
  
Interessierte Personen können sich mit ihrer E-Mail, dem voll-
ständigen Namen, Adresse, Geburtsdatum und einer Kontakt-
möglichkeit an das Landratsamt wenden: Landratsamt Konstanz, 
Erhebungsstelle Zensus 2022, Otto-Blesch-Straße 49, 78315 Ra-
dolfzell, T. +49 7531 800-2022, Zensus@LRAKN.de. 
  
Weitere Informationen gibt es unter www.LRAKN.de/zensus2022. 

Der Weg zu allem Grossen 
geht durch die Stille
 Friedrich Nietzsche

Sti� e

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!



ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 



WINTERTAGE BEI PLAMECO-SPANNDECKEN
Kommen Sie vorbei oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause.
Im Zeichen des Winters steht die Deckenschau des Plameco-Fachbetriebs Fröhlich

am Mo., 27. + Di., 28.12. in der Sankertsweiler Str. 4, 88639 Wald, 11- 18 Uhr
am Mi., 29. + Do., 30.12. in der Bergstr. 88, 88690 Unteruhldingen, 11 - 18 Uhr

Bei den Wintertagen bietet sich nun vier Tage lang die Gelegenheit,  
sich über zahlreiche Möglichkeiten der Deckengestaltung zu informieren.

Die Deckenschauf findet unter den aktuell gültigen Pandemieregeln statt.

www.froehlich-spanndecken.de   Tel. 07777 - 939 560 + 07556 - 286 99 55

Haushaltshilfe
Rentner-Haushalt in Büsingen 
benötigt die Unterstützung einer

Haushaltshilfe
Arbeitszeit und Entgelt besprechen 

wir gern persönlich.   
Möchten Sie uns helfen?

Rufen Sie an 0049 1701890389 

Die TelefonSeelsorge 
in Konstanz sucht 

eine Verwaltungskraft mit 
Kenntnissen in Buchführung 
in Teilzeit (50 %) in unbefristeter Anstellung zum 1. März 2022  

Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz in einem kompetenten
Team aus haupt- und ehrenamtlichen MA und flexible Arbeitszeiten.

Vollständige Ausschreibung unter der Rubrik 
Kontakt auf www.telefonseelsorge-schwarzwald-bodensee.de
Infos: 07531 - 27778 





Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Alleinstehender Rentner 71 J.  sucht Altbauwohnung zur Miete
mit etwas Grün drum herum. 

Grundstückspflege und kleine Reparaturen möglich. 

Tel. 07551-9571103 oder 0176-94948147 



Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuchmit Hausbesuch

Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com


